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dıglich untergeordneter Bedeutung, während die Unwversıität als (Jrt der Akademisıerung und
Motor der Professionalisierung VOo allem der Karrıere der Weihbischöfe törderlich WAal. Ahnliches
olt für Beichtväter und Prazeptoren, die ıhre Herrschernähe L1Ur 1n höchst beschränktem Umfang
karrieretördernd utLzen konnten: L1LUrFr üunft VOo ıhnen velangten VO hlıer AUS auf den Bı-
schofsthron, bezeichnenderweise ausschließlich 1n Wıen bzw. Whıener Neustadt 1n der erstiten
Hälfte des Jahrhunderts, mithın 11771 ONtext der Reformation und VOTr der Ubernahme der Ura
anımarum durch die Jesuiten.

Der V+t hat eine sorgfältig recherchierte und reichhaltıges Quellenmaterı1al nutzende Stuche mC-
schrieben, deren Aditferenzierte Ergebnisse siıcherlich dAje weıtere Forschung befruchten werden. /u
Recht wurde S1e m1E dem Michael-Doeberl-Preis der Gesellschaft der Münchner Landeshistoriker
ausgezeichnet. Norbert ITaag

Der württembergische Hoft 1177 Jahrhundert. Beıiträge elner Vortragsreihe des Arbeitskreises für
Landes- und Ortsgeschichte. Hy DPETER UCKERT (Veröffentlichungen der Kommıissıion für
veschichtliche Landeskunde 1n Baden-Württemberg, Reihe B) Bad. 167) Stuttgart: ohl-
hammer 2006 205 S) </w-Abhb. Geb 20,—.

Residenzenforschung hat bei den Hıstorikern KonJjunktur. Im vorlıegenden Band sind dAje Vorträ-
C abgedruckt, die 1n den Jahren 2003 und 2004 VOTLr dem Arbeitskreis für Landes- und Urtsge-
schichte des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereıins vehalten wurden. Einleitend
ck1ızzıert DPeter Rückert, der Leiter des Arbeitskreises, Fragestellungen und Forschungsstand ZU.
Hoft der Graftfen (ab 1495 Herzöge) VO Württemberg. Sönke Lorenz verfolgt detaillliert Herr-
schaftserwerb und Herrschaftsautbau der Württemberger VOo den Anfängen 11771 spaten 11 Jahr-
hundert bıs 1n die rühe Neuzeıt und die Herrschaftstormen der Reiseherrschaft bıs ZU SLA-
bilen Herrschaftshof«, der sıch 11771 Lauf des Jahrhunderts 1n Stuttgart ausbildete.

Die Entwicklung Württembergs W ar 11771 15 Jahrhundert durch die Landesteijlung VOo 1 447 gC-
pragt (Zweı selbständige Graftschaften Württemberg-Stuttgart und Württemberg-Urach). Olıver
Auge veht auf die Bedeutung der Residenzstädte Stuttgart, Urach und Tübingen 1n iıhrer
»gegenseıltıgeEN Vernetzung« e1In. Urach W ar zeitweılıg Zentralort der württembergischen Politik,
Tübingen als oröfßste und wirtschaftlich stärkste Stadt des Uracher Landesteils SCWAaLNN durch dAje
Universitätsgründung 1477 zusätzlıch Bedeutung. Iheter Mertens beschreibt Hoft und Herr-
schaft 1n den » Krısen VO Dynastıe und Land« Krıse bedeutet dabei, >class der Herrscher auställt
der SeINE Funktionen L1Ur beschränkt wahrnehmen kann«, W 4S eINeEersEeIts einer wachsenden
Bedeutung der herrschaftlichen Amtstrager und ate und andererselts elner frühen und stet1g
wachsenden Beteiligung der Landstände der Herrschaft führte Behandelt werden Vormund-
schaften 1409, m1L rvalısıerenden möglıchen Vormündern (Verwandte dem Land und
der Herrschaft verbundene Räte), die Krıse zunächst 11771 Uracher (Vormundschaft), dann 11771 STULTL-
gyarter Landesteil (Auseinandersetzungen m1E Sohn Eberhard, finanzielle Folgen der Nıederlage
VOo Seckenheim die Pfalz), die Absetzung Eberhards durch ate und Landschaft 1n /u-
sammenarbeit m1L dem Kaıser 1498, die el des Regiments der ate als Hoft hne Fuürsten SOWI1E
die Absetzung Herzog Ulrichs. Nach e1ner Krıse Wr jeweıls dAje Erneuerung des Hoftes nöUS.

Die weıteren üunft Beıiträge vehen niıher auf raf Eberhard 11771 Bart e1n, der Württemberg 1487
wıedervereıinigte. Folker Reichert thematısliert dAje Pılgerreise raft Eberhards 1N$ Heılıge Land
1468 Aals Fürstenre1se, die der Landesherr m1L A0 Miıtgliedern Se1INES Hoftes unternahm. Fur dAje el
seıner Abwesenheit übernahmen Eberhards adelıge und velehrte ate 1n Urach die Herrschaft,
wofür e1INe eıgene Regimentsordnung aufgestellt wurde. Auf den Uracher Hoft Eberhards veht
Gabriel Zeılinger niıher eın und stellt der normalen Versorgung und UOrganısation des Hoftes den
besonderen Aufwand anlässliıch der Hochzeit des Graftfen mM1t Barbara (sonzaga vegenüber. Felix
einzer vergleicht den Buchbesitz raf Eberhards m1E dem SeINES etters Heinrich VOo Wurt-
temberg und arbeitet heraus, dass Eberhard als Landesherr Protektor und Förderer der Bıldung
WAal, Heinrich hingegen 1n Italıen und Frankreich stuchert und dort selbst Bıldung erworben hatte.
Ebenso oibt der Buchbesitz Hınweise auf dAie persönlıche Frömmuigkeıt der beiden Graften. Volker
Honemann veht anhand VO Äntonuus Pforr, der das »Buch der Alten Weisen« übersetzte, und
Äugustin Tünger, der dem Graftfen Se1INE » Fazetien« wıdmete, auf Literatur 11771 Umüteld Eberhards
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diglich untergeordneter Bedeutung, während die Universität als Ort der Akademisierung und
Motor der Professionalisierung vor allem der Karriere der Weihbischöfe förderlich war. Ähnliches
gilt für Beichtväter und Präzeptoren, die ihre Herrschernähe nur in höchst beschränktem Umfang
karrierefördernd nutzen konnten: nur fünf von ihnen gelangten von hier aus auf den Bi-
schofsthron, bezeichnenderweise ausschließlich in Wien bzw. Wiener Neustadt in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts, mithin im Kontext der Reformation und vor der Übernahme der cura
animarum durch die Jesuiten.

Der Vf. hat eine sorgfältig recherchierte und reichhaltiges Quellenmaterial nutzende Studie ge-
schrieben, deren differenzierte Ergebnisse sicherlich die weitere Forschung befruchten werden. Zu
Recht wurde sie mit dem Michael-Doeberl-Preis der Gesellschaft der Münchner Landeshistoriker
ausgezeichnet. Norbert Haag

Der württembergische Hof im 15. Jahrhundert. Beiträge einer Vortragsreihe des Arbeitskreises für
Landes- und Ortsgeschichte. Hg. v. Peter Rückert (Veröffentlichungen der Kommission für
geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Bd. 167). Stuttgart: W. Kohl-
hammer 2006. 205 S., s/w-Abb. Geb. € 20,–.

Residenzenforschung hat bei den Historikern Konjunktur. Im vorliegenden Band sind die Vorträ-
ge abgedruckt, die in den Jahren 2003 und 2004 vor dem Arbeitskreis für Landes- und Ortsge-
schichte des Württembergischen Geschichts- und Altertumsvereins gehalten wurden. Einleitend
skizziert Peter Rückert, der Leiter des Arbeitskreises, Fragestellungen und Forschungsstand zum
Hof der Grafen (ab 1495 Herzöge) von Württemberg. Sönke Lorenz verfolgt detailliert Herr-
schaftserwerb und Herrschaftsaufbau der Württemberger von den Anfängen im späten 11. Jahr-
hundert bis in die frühe Neuzeit und die Herrschaftsformen »von der Reiseherrschaft bis zum sta-
bilen Herrschaftshof«, der sich im Lauf des 14. Jahrhunderts in Stuttgart ausbildete.

Die Entwicklung Württembergs war im 15. Jahrhundert durch die Landesteilung von 1442 ge-
prägt (zwei selbständige Grafschaften Württemberg-Stuttgart und Württemberg-Urach). Oliver
Auge geht auf die Bedeutung der Residenzstädte Stuttgart, Urach und Tübingen in ihrer
»gegenseitigen Vernetzung« ein. Urach war zeitweilig Zentralort der württembergischen Politik,
Tübingen als größte und wirtschaftlich stärkste Stadt des Uracher Landesteils gewann durch die
Universitätsgründung 1477 zusätzlich an Bedeutung. Dieter Mertens beschreibt Hof und Herr-
schaft in den »Krisen von Dynastie und Land«. Krise bedeutet dabei, »dass der Herrscher ausfällt
oder seine Funktionen nur beschränkt wahrnehmen kann«, was einerseits zu einer wachsenden
Bedeutung der herrschaftlichen Amtsträger und Räte und andererseits zu einer frühen und stetig
wachsenden Beteiligung der Landstände an der Herrschaft führte. Behandelt werden Vormund-
schaften (1409, 1450) mit rivalisierenden möglichen Vormündern (Verwandte gegen dem Land und
der Herrschaft verbundene Räte), die Krise zunächst im Uracher (Vormundschaft), dann im Stutt-
garter Landesteil (Auseinandersetzungen mit Sohn Eberhard, finanzielle Folgen der Niederlage
von Seckenheim gegen die Pfalz), die Absetzung Eberhards d. J. durch Räte und Landschaft in Zu-
sammenarbeit mit dem Kaiser 1498, die Zeit des Regiments der Räte als Hof ohne Fürsten sowie
die Absetzung Herzog Ulrichs. Nach einer Krise war jeweils die Erneuerung des Hofes nötig.

Die weiteren fünf Beiträge gehen näher auf Graf Eberhard im Bart ein, der Württemberg 1482
wiedervereinigte. Folker Reichert thematisiert die Pilgerreise Graf Eberhards ins Heilige Land
1468 als Fürstenreise, die der Landesherr mit 40 Mitgliedern seines Hofes unternahm. Für die Zeit
seiner Abwesenheit übernahmen Eberhards adelige und gelehrte Räte in Urach die Herrschaft,
wofür eine eigene Regimentsordnung aufgestellt wurde. Auf den Uracher Hof Eberhards geht
Gabriel Zeilinger näher ein und stellt der normalen Versorgung und Organisation des Hofes den
besonderen Aufwand anlässlich der Hochzeit des Grafen mit Barbara Gonzaga gegenüber. Felix
Heinzer vergleicht den Buchbesitz Graf Eberhards mit dem seines Vetters Heinrich von Würt-
temberg und arbeitet heraus, dass Eberhard als Landesherr Protektor und Förderer der Bildung
war, Heinrich hingegen in Italien und Frankreich studiert und dort selbst Bildung erworben hatte.
Ebenso gibt der Buchbesitz Hinweise auf die persönliche Frömmigkeit der beiden Grafen. Volker
Honemann geht anhand von Antonius Pforr, der das »Buch der Alten Weisen« übersetzte, und
Augustin Tünger, der dem Grafen seine »Fazetien« widmete, auf Literatur im Umfeld Eberhards
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und die Beziehung zwıischen Literatur und Lebensführung e1n. Hınweise für Herrschaftspraxis,
Unterhaltung und Unterrichtung über das Verhalten der Menschen Eberhard oleicherma-
Ken wıllkommen. Katharına Leyer-Beyftufß wählt den zahlreichen VO Eberhard veförderten
Sakralbauten die Amandusstifttskirche 1n Urach, die Peterskirche 1n W eilheim und die Klosterkir-
che 1n Blaubeuren AUS Raumpro gramm, Bauzweck (Ehre (sottes und der Erbauer) und Funktion
des Ausbaus der veistliıchen Zentren für dAje Herrschaft des Graftfen werden deutlich.

Insgesamt 1ST. der Band eın »interdıszıplinär angelegter kulturgeschichtlicher Zugang« (Rückert
1n der Einleitung) ZU. württembergischen Hoft 11771 Jahrhundert. We 1n Württemberge üblich
steht dabe; mM1t Eberhard 11771 Bart des Landes veliebter Herr 11771 Mittelpunkt der meı1sten Beıträge.
Es besteht a1lso noch Forschungsbedarf. Bernhard Neidiger

Reformation UuUN Frühe euzeıt

(3UDRUN | 1T7: Die reformatorische Bilderfrage 1n den schwäbischen Reichsstädten (Spätmuittel-
alter und Reformation, Neue Reıihe, 35) Tübingen: Mohbhr Siebeck 2007 380 Geb 70 ,—.

Dhie Folgen des retormatorischen »Biıldersturms«, der Zerstörung der spätmittelalterlichen Bilder-
welt infolge des Glaubensverständnisses, kann eın Besucher des Ulmer Munsters auch heute
noch 11771 Kırcheninneren aufspüren: Unübersehbar 1ST. 1n der Ostwand des süudlıchen Seitenschiffes
das SEeIL 1905 wıeder freigelegte, bıs dahın durch Bretter und Ziegel abgedeckte esteinerne Retabel
der Famıilıe Karg, das bis Z.UF Unkenntlichkeit verstuüummelt 1STE. Doch WT AUS den Uberresten VOLI-
schnell schliefßt, @5 habe sıch bei den damalıgen Vorgangen und eX7EeSS1VEe Aktionen
linder Destruktion vehandelt, dem Se1 das Buch VOo Gudrun Laitz Z.UF Lektüre empfohlen. Die
utorın untersucht Beıispiel der zwolf Reichsstädte Lindau, Reutlingen, Ulm, Memmuingen,
Biberach, Esslingen, LSny, Kempten, (z1engen, Kautbeuren, Ravensburg und Leutkirch, Ww1€e sich
Geistlichkeıit, Rat und Burger 11771 Zuge der Einführung der Reformation mM1t der Bilderfrage AUS -
einandersetzten. Bereıits die Auswahl macht deutliıch, dass die utorın sıch VOTr allem für dAje
zwıinglianısch beeinftlussten und damıt einer racıkalen LOösung tencdierenden Städte interessıert,
die VOo Kunsthistoriker Serg1usz Michalskı dem Begriff der > Bildersturmlandschaft« sub-
sumıert wurden. uch W dabei Augsburg und Konstanz VOo der utorın AUS arbeitsökonom1i-
schen Gründen explizıt ausgesPpart Jeiben, bilden dAje dem Buch zugrunde liegenden Fallstudch-

oleichwohl e1INe hınreichende Basıs, 11771 Detauil klären, WaS eigentlich Nau
> Bildersturm« verstehen hat« S 18) Aus d1esem Grund verzichtet Lıitz auch auf eınen Ver-
oleich mM1t den Kommunen, dAie sıch für dAie Beibehaltung der relig1ösen Biılder entschieden, W1€e eL-

Schwäbisch Hall seinem lutherisch gepragten Reformator Johannes Brenz.
Bevor Lıitz auf dAje einzelnen Städte eingeht, beleuchtet S1e die unterschiedlichen theologischen

Posiıtionen, dAie Luther einerse1ts, Zwingl]i SOWI1E dAie beiden oberdeutschen Reformatoren Martın
Bucer und Ambrosius Blarer andererselts Z.UF Bilderfrage einnahmen. Eıne besondere Rolle
kommt dabe; beiden letzteren Reformatoren £, die sıch noch energischer als Zwingl]i für die Ab-
schaffung der Biılder als Götzenwerk einsetzten: Blarer engagıerte sıch 1n ımmerhın fünt derY
suchten Stäiäcte persönlıch der Neuordnung des Kırchenwesens. Be1 aller Gegensätzlıch-
keıt 1 der Beurteilung der Bilderfrage sıch Luther und die oberdeutsch-schweizerischen
Reformatoren jedoch e1in1g, dass die Bildentfernungen ausschließlich der Regıe der Obrigkeit

erfolgen hatten e1INe Handlungsanweisung, die Litz 1n den meılsten der VOo ıhr untersuchten
Städten realısiıert tindet. Was Laitz für Memmuingen resüumiert, nämlıch dass >cl1e LOösung der refor-
matorischen Bilderfrage keine einmalıge Aktıiıon e1INEes »fanatisierten Haufens«, sondern e1INeE über
mehrere Jahre dauernde und 1n verschıedenen Etappen stattlindende«, obrigkeitlich angeord-
neie und durchgeführte » Ausraumung der Gotteshäuser 1n Staclt- und Landgebiet VO der Fa N
anstößig und überflüssig empfundenen sakralen Kunst« W ar S trifft auf die meı1sten der
untersuchten Städte Litz plädiert daher auch dafür, die VO Michalskı vorgeschlagenen Katego-
rien »Bilderfrevel«, > Bildersturm« und »Bildentfernung« durch den Beegriff der »obrigkeitlich VOC1-
und veordneten Bildentfernung« präzısıeren S 284) uch W das Phänomen des >Bilder-
ST  « damıt des Spontanen, Exzessiven und Unkontrolherten verlustig veht, ändert sıch nıchts

der Tatsache, dass dAje Bildentfernung den sichtbarsten Manıiıftestationen des relig1ösen Um-
bruchs zählte. In diesem Zusammenhang 1S% besonders bemerkenswert, dass 1n den Stäiädten
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und die Beziehung zwischen Literatur und Lebensführung ein. Hinweise für Herrschaftspraxis,
Unterhaltung und Unterrichtung über das Verhalten der Menschen waren Eberhard gleicherma-
ßen willkommen. Katharina Leyer-Beyfuß wählt unter den zahlreichen von Eberhard geförderten
Sakralbauten die Amandusstiftskirche in Urach, die Peterskirche in Weilheim und die Klosterkir-
che in Blaubeuren aus. Raumprogramm, Bauzweck (Ehre Gottes und der Erbauer) und Funktion
des Ausbaus der geistlichen Zentren für die Herrschaft des Grafen werden deutlich.

Insgesamt ist der Band ein »interdisziplinär angelegter kulturgeschichtlicher Zugang« (Rückert
in der Einleitung) zum württembergischen Hof im 15. Jahrhundert. Wie in Württemberg üblich
steht dabei mit Eberhard im Bart des Landes geliebter Herr im Mittelpunkt der meisten Beiträge.
Es besteht also noch Forschungsbedarf. Bernhard Neidiger

4. Reformation und Frühe Neuzeit

Gudrun Litz: Die reformatorische Bilderfrage in den schwäbischen Reichsstädten (Spätmittel-
alter und Reformation, Neue Reihe, Bd. 35). Tübingen: Mohr Siebeck 2007. 380 S. Geb. € 90,–.

Die Folgen des reformatorischen »Bildersturms«, der Zerstörung der spätmittelalterlichen Bilder-
welt infolge des neuen Glaubensverständnisses, kann ein Besucher des Ulmer Münsters auch heute
noch im Kircheninneren aufspüren: Unübersehbar ist in der Ostwand des südlichen Seitenschiffes
das seit 1905 wieder freigelegte, bis dahin durch Bretter und Ziegel abgedeckte steinerne Retabel
der Familie Karg, das bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt ist. Doch wer aus den Überresten vor-
schnell schließt, es habe sich bei den damaligen Vorgängen um spontane und exzessive Aktionen
blinder Destruktion gehandelt, dem sei das Buch von Gudrun Litz zur Lektüre empfohlen. Die
Autorin untersucht am Beispiel der zwölf Reichsstädte Lindau, Reutlingen, Ulm, Memmingen,
Biberach, Esslingen, Isny, Kempten, Giengen, Kaufbeuren, Ravensburg und Leutkirch, wie sich
Geistlichkeit, Rat und Bürger im Zuge der Einführung der Reformation mit der Bilderfrage aus-
einandersetzten. Bereits die Auswahl macht deutlich, dass die Autorin sich vor allem für die
zwinglianisch beeinflussten und damit zu einer radikalen Lösung tendierenden Städte interessiert,
die vom Kunsthistoriker Sergiusz Michalski unter dem Begriff der »Bildersturmlandschaft« sub-
sumiert wurden. Auch wenn dabei Augsburg und Konstanz von der Autorin aus arbeitsökonomi-
schen Gründen explizit ausgespart bleiben, so bilden die dem Buch zugrunde liegenden Fallstudi-
en gleichwohl eine hinreichende Basis, um im Detail zu klären, was »man eigentlich genau unter
»Bildersturm« zu verstehen hat« (S. 18). Aus diesem Grund verzichtet Litz auch auf einen Ver-
gleich mit den Kommunen, die sich für die Beibehaltung der religiösen Bilder entschieden, wie et-
wa Schwäbisch Hall unter seinem lutherisch geprägten Reformator Johannes Brenz.

Bevor Litz auf die einzelnen Städte eingeht, beleuchtet sie die unterschiedlichen theologischen
Positionen, die Luther einerseits, Zwingli sowie die beiden oberdeutschen Reformatoren Martin
Bucer und Ambrosius Blarer andererseits zur Bilderfrage einnahmen. Eine besondere Rolle
kommt dabei beiden letzteren Reformatoren zu, die sich noch energischer als Zwingli für die Ab-
schaffung der Bilder als Götzenwerk einsetzten: Blarer engagierte sich in immerhin fünf der unter-
suchten Städte sogar persönlich an der Neuordnung des Kirchenwesens. Bei aller Gegensätzlich-
keit in der Beurteilung der Bilderfrage waren sich Luther und die oberdeutsch-schweizerischen
Reformatoren jedoch einig, dass die Bildentfernungen ausschließlich unter der Regie der Obrigkeit
zu erfolgen hatten – eine Handlungsanweisung, die Litz in den meisten der von ihr untersuchten
Städten realisiert findet. Was Litz für Memmingen resümiert, nämlich dass »die Lösung der refor-
matorischen Bilderfrage keine einmalige Aktion eines »fanatisierten Haufens«, sondern eine über
mehrere Jahre (…) dauernde und in verschiedenen Etappen stattfindende«, obrigkeitlich angeord-
nete und durchgeführte »Ausräumung der Gotteshäuser in Stadt- und Landgebiet von der (…)
anstößig und überflüssig empfundenen sakralen Kunst« war (S. 157f.), trifft auf die meisten der
untersuchten Städte zu. Litz plädiert daher auch dafür, die von Michalski vorgeschlagenen Katego-
rien »Bilderfrevel«, »Bildersturm« und »Bildentfernung« durch den Begriff der »obrigkeitlich ver-
und geordneten Bildentfernung« zu präzisieren (S. 284). Auch wenn das Phänomen des »Bilder-
sturms« damit des Spontanen, Exzessiven und Unkontrollierten verlustig geht, ändert sich nichts
an der Tatsache, dass die Bildentfernung zu den sichtbarsten Manifestationen des religiösen Um-
bruchs zählte. In diesem Zusammenhang ist besonders bemerkenswert, dass in den Städten


